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Diese Ausgabe erscheint auch online

64. Jahrgang

Am Sonntag, dem 05. Mai 2024 werden in der Predigerkirche in Rottweil 
konfirmiert:

Angelina Arbogast  Wellendingen
Alissa Bader    Wellendingen
Anna-Julia Bühler  Wellendingen
Nika Dettinger   Wellendingen
Lea Huber     Wellendingen

Wir gratulieren den Konfirmanden persönlich und namens des Gemeinde- und 
Ortschaftsrates sowie der Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung zu diesem 
wichtigen Schritt ihres Lebens recht herzlich und wünschen ihnen für ihren wei-
teren Lebensweg alles Gute und Gottes Segen.

Weiterhin wünschen wir einen schönen Festtag.

Thomas Albrecht  Andreas Muschal
Bürgermeister   Ortsvorsteher

KONFIRMATIONKONFIRMATION

Foto: Alex/iStock/Getty Images Plus
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das Pflegehaus am Schloss 
GmbH & Co. KG hat dieses Jahr 
zwei ganz besondere Geburts-
tage zu beglückwünschen. Auf-
grund der Besonderheit und der 
Seltenheit solcher Geburtstage 
möchten wir Sie als Bürger der 
Gemeinde daran teilhaben las-
sen.

Ein hochachtungsvolles Alter 
von 105 (einhundertfünf) Jahren 
konnte am 28.04.2024 Frau Ma-
ria Maurer mit uns feiern. Frau 
Maurer lebt seit knapp 8 Jahren 
bei uns. Wir wünschen ihr noch 
so viele weitere Jahre wie mög-
lich bei uns, vor allem auch mit 
einer intakten Gesundheit.

Der zweite hohe Geburtstag galt 
Frau Zita Stark, sie durfte den 
101. Geburtstag feiern. Diesen 
hat sie in einem sehr guten Ge-
sundheitszustand erreicht. Wir 
wünschen auch ihr noch sehr vie-
le gesunde Jahre und freuen uns, 
eine so liebenswürdige Person 
begleiten zu dürfen.

Die Geburtstage wurden im Pfle-
gehaus mit einem groß organi-
sierten Geburtstagsfest gefeiert.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Foto: lenta/iStock/Getty Images Plus
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Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen - Wahlbekanntmachungen

 

Stadt/Gemeinde 
Wellendingen 

Landkreis 
Rottweil 

 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
zum Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des Gemeinderats, des Ort-
schaftsrats und des Kreistags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 
9. Juni 2024 
 

Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Wellendingen die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats, Wahl des Ortschaftsrats und 
Wahl des Kreistags – statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde Wellendingen 
werden in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten beim Bürger-
meisteramt Wellendingen, Zimmer 1.02, Schloßplatz 1, 78669 Wellendingen (nicht barrierefrei) für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten.  
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats 
  Wahl des Ortschaftsrats 
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats 
setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung haben. 

 

2.2 Wahl des Kreistags 
 Personen, die ihr Wahlrecht  

für die Wahl des Kreistags  
 durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 

dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 
Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat 
oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der 
Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestäti-
gung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Haupt-
wohnung verlegt hat. 

 

2.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis – gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen 
wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufent-
halt in der Gemeinde – im Landkreis – haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 
genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 

2.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

2.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 2024 
(keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Wellendingen, Schloßplatz 1, 78669 Wellendingen eingehen. 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Wellendingen, Schloß-
platz 1, 78669 Wellendingen bereit. 

 Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 
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3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 2024 (vgl. 
Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Wellendingen, Schloßplatz 1, 78669 
Wellendingen Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des 
/ der Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde/beim Bürgermeis-
teramt eingelegt/gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im Landkreis Rottweil durch Stimmabgabe in einem 

beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl teilnehmen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis  
 für die Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung (EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis zum 
19. Mai 2024 versäumt hat; 

 für die Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO 
vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; 
bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes 
(KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 
und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n  
 

 Europawahl  
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 
EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 EuWO entstanden ist; 
Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 
Absatz 2 KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde bzw. des 
Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  
7. Juni 2024, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Wellendingen, Schloßplatz 1, 78669 Wellendingen mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
 
zu 6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen 

Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
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7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen roten 
Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag. 

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt 
für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite des Wahl-
scheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen. 

7.1 Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- den/die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschlag/Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommunale Wahl“. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie dem Bürgermeisteramt vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen bei der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeisteramt selbst in Emp-
fang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr 
eingehen. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe absen-
den (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutsche Post AG unentgeltlich befördert.  

 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 

Wellendingen, 02.05.2024 

   
 

Bürgermeisteramt 

gez. 
Thomas Albrecht, Bürgermeister 

 
 



6
Mitteilungsblatt Wellendingen / Wilflingen Nummer 18 - Donnerstag, 02. Mai 2024

Gemeinsame
Bekanntmachungen

Rathaus geschlossen
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
das Rathaus Wellendingen bleibt vom 06.05.2024 bis 
einschließlich 10.05.2024 geschlossen.
Wichtige Telefonnummern bei Notfällen im Personen-
standswesen erhalten Sie unter Tel. 9402-0.
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.
Ihr Bürgermeisteramt

Fundamt
Beim Fundamt wurde folgender Gegenstand abgegeben:
• Einzelner Schlüssel mit Anhänger
Eigentumsansprüche können während der Öffnungszeiten 
beim Bürgerbüro geltend gemacht werden.

Betretungsverbot auf landwirtschaftlichen 
Flächen zum Schutz der Vegetation
Mit Beginn des Frühlings und somit der Vegetationszeit sind 
diese beiden Themen wieder besonders aktuell. Vielen Hun-
debesitzern ist nicht bewusst, dass die Tiere ihre „Notdurft“ 
weder in fremden Vorgärten noch auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Wiesen und Äckern verrichten dürfen und innerhalb 
der Vegetationszeit außerdem ein Betretungsverbot dieser 
Grundstücke besteht. So dürfen landwirtschaftlich genutzte 
Flächen in der Zeit zwischen Saat und Ernte, bei Grünland 
in der Zeit des Aufwuchses und der Mahd bzw. Beweidung 
nicht betreten werden.
Aus gegebenem Anlass weisen wir auf das derzeit geltende 
Betretungsverbot für landwirtschaftliche Flächen hin.
Gemäß § 51 Abs. 1 Naturschutzgesetz (NatSchG) dürfen 
diese Flächen während der Nutzzeit nur auf Wegen betreten 
werden. Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen Saat oder Bestel-
lung und Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses und 
der Beweidung. In der Regel gilt hier die Zeit von 01. Mai bis 
31. Oktober.
Diese Regelung gilt natürlich nicht nur für Menschen, son-
dern auch für mitgeführte und zu beaufsichtigende Hunde. 
Wer die freie Landschaft betritt, ist außerdem verpflichtet, 
von ihm abgelegte Gegenstände und Abfälle, dazu gehört 
auch Hundekot, wieder an sich zu nehmen und zu entfernen 
(§ 51 Abs. 4 NatSchG).
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass im Innenbereich, 
also innerhalb einer geschlossenen Bebauung, auf öffentli-
chen Straßen, Gehwegen und Plätzen Hunde, egal welcher 
Rasse und Größe, nur an der Leine ausgeführt werden dür-
fen. Außerhalb dieser Gebiete dürfen Hunde ohne Beglei-
tung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken 
kann, nicht frei umherlaufen.
Wir bitten alle Spaziergänger und Hundebesitzer im Interes-
se der Landwirte um Kenntnisnahme und Beachtung.
Ihr Bürgermeisteramt

Korken sind zu schade für den Müll
Das Naturprodukt „Kork“ ist ein natürlicher Hartschaum, 
ideal zur Wärme- und Schallisolierung – ohne energie-
aufwendige Produktion mit FCKW. Gesammelte Korken 
werden im Epilepsiezentrum bei Kehl zu hochwertigem 
Dämmstoffgranulat verarbeitet. Das Kork-Recycling 
schafft so Arbeitsplätze in den Werkstätten für Behinder-
te.
Deshalb: Korken sammeln und bei uns auf dem Rat-
haus abgeben.

Parken auf Gehwegen verboten
Immer wieder sind die Gehwege nicht begehbar, da Autos 
den Gehweg zum Parken benutzen. In der Folge müssen 
Fußgänger auf die Straße ausweichen.
Für Parken gilt grundsätzlich § 12 Abs. 4 StVO. Danach ist 
zum Parken der rechte Seitenstreifen /Parkstreifen zu be-
nutzen, ansonsten ist an den rechten Fahrbahnrand heran-
zufahren. Dies gilt auch für den, der nur halten will. Der Geh-
weg ist ausschließlich den Fußgängern vorbehalten. Damit 
soll insbesondere der sichere Verkehrsraum für zum Beispiel 
Kinder allgemein, Rad fahrende Kinder bis zum Alter von 
zehn Jahren, ältere Leute, Kinderwagen schiebende Eltern 
und Rollstuhlfahrer gewahrt bleiben.
Wer entgegen Obengenanntem rechtswidrig parkt, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung. 
Wir bitten um Verständnis, dass die Gemeindeverwaltung 
bei mehreren Anzeigen das Bußgeldverfahren einleiten wird.
Ordnungsamt

Landkreis Rottweil

Borkenkäferausflug dieses Jahr so früh wie nie 
zuvor
Durch die sommerlichen Temperaturen Anfang April wurde 
in nahezu ganz Baden-Württemberg der erste Schwärmflug 
des Buchdrucker-Borkenkäfers beobachtet. Ein so früher 
Schwärmbeginn bis in höhere Lagen wurde bisher noch 
nicht aufgezeichnet und lässt eine diesjährige Anlage von 
drei Borkenkäfer-Generationen vermuten.
Dies sollte alle Waldbesitzenden nun in höchste Alarmbe-
reitschaft versetzen. Die Kontrolle und Aufarbeitung von 
befallenen Bäumen muss ab jetzt durchgeführt werden, um 
das Vermehrungspotential der weiteren Generationen die-
ses Jahr unbedingt einzudämmen!
Die über den Winter angefallenen Windwürfe und durch 
Schneedruck gebrochenen Bäume stellen potentielle Ver-
mehrungsstätten für den Borkenkäfer dar. Hier ist eine er-
höhte Aufmerksamkeit der Waldbesitzenden geboten. Die-
se Bäume müssen entsprechend kontrolliert und zügig und 
vorrangig aufgearbeitet werden. Auch vom Käfer befallene 
Flächen aus dem letzten Jahr müssen erneut kontrolliert 
werden.
Das Forstamt Rottweil weist ausdrücklich darauf hin, dass 
jeder Waldbesitzende für die Kontrolle seiner Waldfläche auf 
Sturmholz und Käferbefall selbst verantwortlich ist. Dieses 
gilt auch für die Pflicht zur Aufarbeitung der entsprechenden 
Hölzer. Darüber hinaus muss jeder Waldbesitzende dafür 
Sorge tragen, dass von seinem Grundstück keine Gefahr für 
Nachbargrundstücke ausgeht. Die Forstverwaltung und die 
örtlichen Forstrevierleitungen überwachen die Einhaltung 
dieser Regelungen und schreiten bei Verstößen ein.
Kennzeichen eines Käferbefalles sind vor allem:
• Braunes Bohrmehl auf der Rinde, unter Rindenschup-

pen, auf Spinnweben, am Stammfuß und auf der Boden-
vegetation;

• Harztröpfchen und Harzfluss am Stamm, vor allem am 
Kronenansatz;

• Von Spechten abgeschlagene Rindenstücke;
• Verblassend fahl-grün werdende bis vergilbende Nadeln.
Zur Vermeidung von größeren Schäden müssen Wald-
besitzende ihre Waldbestände kontrollieren:
• Am besten im wöchentlichen Turnus;
• Insbesondere ist auf Schneedruck und vom Sturm ge-

worfenes Holz zu achten;
• Zuerst sollte an den Südrändern von Käfernestern aus 

dem Vorjahr kontrolliert werden. Diese Bäume werden 
häufig zuerst befallen.

Nach der Kontrolle geht es ans Aufarbeiten:
• Auch Gipfelmaterial muss entfernt werden, da es als per-

fektes Brutmaterial vor allem für den Kupferstecher, dem 
zweiten bedeutenden Fichtenschädling, dient. Durch 
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Hacken oder Verbrennen bei feuchter Witterung können 
Gipfel unschädlich gemacht werden. Beim Verbrennen 
ist zwingend die zuständige Gemeinde oder Stadt zu in-
formieren und die Waldbrandgefahrenstufe zu beachten!

• Das befallene Stammholz muss vor dem Ausflug der Kä-
fer aus dem Wald entfernt werden. Ist das nicht möglich, 
ist es zu entrinden oder mit einer Schutzspritzung zu be-
handeln.

• Für den Holzverkauf soll die bereitgestellte Holzmenge 
mindestens 15 Festmeter betragen, besser sind 30 Fest-
meter. Vor Beginn der Arbeiten ist die Aushaltung des 
Holzes für den Holzverkauf mit der örtlichen Revierlei-
tung abzustimmen.

Auch an die Weißtanne muss gedacht werden:
Durch Trockenheit und Käferbefall geschädigte Tannen zei-
gen sich durch rote Nadeln im Kronenbereich. Der krumm-
zähnige und der kleine Tannenborkenkäfer können durch 
Ausbildung von zwei Generationen auch zur Massenver-
mehrung neigen.
Deshalb ist es unabdingbar, auch bei befallenen Tannen bei 
der Bekämpfung analog der Fichte zu verfahren.
Können Waldbesitzende die erforderlichen Maßnahmen 
nicht selbst durchführen, können Sie die Beratung der ört-
lich zuständigen Revierleitenden in Anspruch nehmen. Die 
Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.landkreis-
rottweil.de/forstamt
Von der Forstlichen Versuchsanstalt 
(FVA) gibt es einen neuen Flyer zum The-
ma Borkenkäfer, der sehr anschaulich 
darstellt, was man als Waldbesitzender 
beachten muss. Er ist im Internet unter 
folgendem Link und QR-Code aufrufbar: 
https://www.fva-bw.de/fileadmin/publi-
kationen/sonstiges/2024_Borkenkaefer-
flyer.pdf

Sprechstunde der Beratungsstelle Alter & Technik 
zum Thema „Altersgerechtes Wohnen“
Die Beratungsstelle Alter & Technik des Landkreises Rott-
weil bietet im Mai 2024 wöchentlich Sprechtage in der Mus-
terwohnung im Parktorweg 1 in 78713 Schramberg an. An 
allen anderen Tagen ist Frau Kopf im Büro in der Olgastraße 
6 in Rottweil erreichbar und steht für persönliche Beratun-
gen und Hausbesuche zur Verfügung.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich kosten-
los und neutral zu Fragen rund um das Thema barrierefrei-
es Wohnen beraten lassen. Themenschwerpunkte bilden 
die Barriere-Reduzierung, Alltagshilfsmittel sowie Finanzie-
rungsmöglichkeiten.
Terminvereinbarung mit vorheriger Anmeldung.
Die nächsten Sprechtage finden am Dienstag, 07.,14., und 
28. Mai von 13 bis 16 Uhr in der Musterwohnung Schram-
berg, Parktorweg 1 statt.
Bitte beachten Sie, dass der Sprechtag nur nach vorheri-
ger Anmeldung stattfindet. Bitte vereinbaren Sie deshalb bis 
spätestens einen Tag vorher einen Termin mit Frau Kopf un-
ter der Nummer 0741/244-8161 oder per E-Mail unter Car-
men.Kopf@Landkreis-Rottweil.de

BEREITSCHAFTS- 
DIENSTE
Apothekennotdienste

● Donnerstag, 02.05.2024:
 Engel-Apotheke, 78549 Spaichingen
 Angerstr. 2, Tel.: 07424 - 9 32 10
● Freitag, 03.05.2024:
 Apotheke, 78665 Frittlingen
 Hauptstr. 77, Tel.: 07426 - 33 22
● Samstag, 04.05.2024:
 Dr. Sailers Römer-Apotheke, 78628 Rottweil
 Königstr. 35, Tel.: 0741 - 20 96 64 70
● Sonntag, 05.05.2024:
 Paracelsus-Apotheke, 78549 Spaichingen
 Marktplatz 2, Tel.: 07424 - 9 33 60
● Montag, 06.05.2024:
 Marien-Apotheke, 78583 Böttingen
 Am Solberg 14, Tel.: 07429 - 34 52
 Marien-Apotheke, 78652 Deißlingen
 Kirchbergstr. 34, Tel.: 07420 - 9 30 73
● Dienstag, 07.05.2024:
 Paracelsus-Apotheke, 78628 Rottweil
 Königstr. 27, Tel.: 0741 - 1 33 03
● Mittwoch, 08.05.2024:
 Paracelsus-Apotheke, 78549 Spaichingen
 Marktplatz 2, Tel.: 07424 - 9 33 60
● Donnerstag, 09.05.2024 (Christi Himmelfahrt):
 Lemberg-Apotheke, 78559 Gosheim
 Hauptstr. 49, Tel.: 07426 - 14 47

Ärzt l icher Notdienst

• Allg. Notfalldienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 117

•  Ärztlicher Wochenend- und 
Nachtnotdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 117

Tierärzt l icher Bereitschaftsdienst

Den tierärztlichen Bereitschaftsdienst erfahren Sie unter 
Tel. 0741 2800210.

IMPRESSUM 
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Gemeinde Wellendingen

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG, 
78628 Rottweil, 
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www.nussbaum-medien.de
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460, abo@nussbaum-medien.de,
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Bild- und Textbeiträge.
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BEACHTEN



8
Mitteilungsblatt Wellendingen / Wilflingen Nummer 18 - Donnerstag, 02. Mai 2024

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde
St. Ulrich Wellendingen

Kontaktdaten St. Ulrich
Hauptstr. 11, 78669 Wellendingen
Telefon:   07426 1285, Fax: 07426 963925
E-Mail:   stulrich.wellendingen@drs.de
E-Mail:   RajeshJose.George@drs.de
Homepage:  www.se-abba.de/st-ulrich/

Pfarrbüro St. Ulrich - Wellendingen: Frau Isabell Leibold
Dienstag:  09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag:  14.00 - 17.00 Uhr
Freitag:  09.00 - 11.00 Uhr

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten in St. Ulrich
Samstag, 04.05.2024
keine Vorabendmesse
Sonntag, 05.05.2024 - 6. Ostersonntag
Sonderkollekte: Missio
10.30 Uhr  Eucharistiefeier
Mittwoch, 08.05.2024 - Hl. Ulrika
18.30 Uhr  Maiandacht
Donnerstag, 09.05.2024 - Christi Himmelfahrt
Einladung zur Mitfeier in Wilflingen um 10.30 Uhr mit anschl. 
Prozession
Freitag, 10.05.2024
10.00 Uhr  Hl. Messe im Pflegehaus am Schloss
Samstag, 11.05.2024
keine Vorabendmesse
Sonntag, 12.05.2024 - 7. Ostersonntag
9.00 Uhr   Hochamt zu Christi Himmelfahrt 
    (ohne Prozession)

Voranzeige - Pfarrbüro geschlossen
Am Freitag, 10.05.2024, ist das Pfarrbüro geschlossen.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Ra-
jesh George, Tel. 07426-1285 oder per E-Mail: RajeshJose.
George@drs.de.
Vielen Dank für Ihr/Euer Verständnis.

Kath. Kirchengemeinde
St. Gallus Wilflingen

Kontaktdaten St. Gallus Wilflingen
Gosheimer Str. 13, 78669 Wellendingen
Telefon:   07426/1481
E-Mail:   StGallus.Wilflingen@drs.de
E-Mail:   RajeshJose.George@drs.de
Homepage:  www.se-abba.de/st-gallus

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Samstag, 04.05.2024
keine Vorabendmesse
Sonntag, 05.05.2024
9.00 Uhr   Eucharistiefeier
Außerordentliche Missio-Kollekte
14.30 Uhr  Feierliche Maiandacht
Mittwoch, 08.05.2024
keine Abendmesse
18-19 Uhr  Bürostunde
Donnerstag, 09.05.2024 - Christi Himmelfahrt
10.30 Uhr  Hochamt mit anschließender Prozession
    Es singt der Kirchenchor
Samstag, 11.05.2024
keine Vorabendmesse
Sonntag, 12.05.2024
keine hl. Messe
12.00 Uhr  Taufe Annika Loreen Götz

Maiandacht

 
Fotos: Kirchen- 
gemeinde

Christi Himmelfahrt Do., 09.05.2024 
– Öschprozession
Anschließend an den Gottesdienst 
werden wir die Bittprozession über die 
Gosheimerstr., Bachstr. und die Goshei-
merstr. abhalten. Wir werden unterwegs 
2 Stationen machen und dann wieder 
zurück in die Kirche zum Abschluss. 
Der Kirchenchor wird uns musikalisch 
begleiten.
Bei schlechtem Wetter findet die Bittan-
dacht in der Kirche statt.

Infos aus der Seelsorgeeinheit Abba

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten  
in unserer Seelsorgeeinheit Abba
Samstag, 04.05. – 6. Ostersonntag
Kollekte: Außerordentlicher Missio-Sonntag
18.30 Uhr:  Eucharistie in Göllsdorf
18.30 Uhr:   Eucharistie in Feckenhausen mit Segnung der 

religiösen Geschenke der Erstkommunionkinder
Sonntag, 05.05. – 6. Ostersonntag
Kollekte: Außerordentlicher Missio-Sonntag
9.00 Uhr:   Eucharistie in Bühlingen
9.00 Uhr:   Eucharistie in Neufra
9.00 Uhr:   Eucharistie in Wilflingen
9.55 Uhr:   Rosenkranz in St. Pelagius
10.30 Uhr:  Eucharistie in St. Pelagius
10.30 Uhr:  Eucharistie in Wellendingen
10.30 Uhr:   Eucharistie in Zepfenhan mit Segnung der reli-

giösen Geschenke der Erstkommunionkinder
14.00 Uhr:  Maiandacht in Feckenhausen
14.30 Uhr:  Maiandacht in Wilflingen
15.00 Uhr:  Maiandacht auf dem Dissenhorn Göllsdorf
15.00 Uhr:  Maiandacht in Zepfenhan
Montag, 06.05.
18.30 Uhr:   Maiandacht des Frauenbundes im Marientäle 

(Rottenmünster), bei schlechtem Wetter in der 
Kirche St. Pelagius
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Dienstag, 07.05.
8.30 Uhr:   Eucharistie in Göllsdorf
18.30 Uhr:  Maiandacht in Bühlingen
Mittwoch, 08.05. – Vorabend Christi Himmelfahrt
18.30 Uhr:  Eucharistie in Bühlingen, 
    anschließend Öschprozession
Donnerstag, 09.05. – Christi Himmelfahrt
9.00 Uhr:    Hochamt in Göllsdorf, mitgestaltet vom Kir-

chenchor, anschl. Öschprozession
9.00 Uhr:   Wortgottesfeier in Zepfenhan, 
    anschließend Öschprozession
10.30 Uhr:   Hochamt in Wilflingen, mitgestaltet vom Kir-

chenchor, anschließend Öschprozession
14.00 Uhr:  Maiandacht in Neufra
Freitag, 10.05.
10.00 Uhr:  Eucharistie im „Schloss“ in Wellendingen
17.55 Uhr:  Rosenkranz in St. Pelagius
18.30 Uhr:  Eucharistie in St. Pelagius
18.30 Uhr:  Rosenkranz in Bühlingen
In allen Gottesdiensten sind Kinder eingeladen, eine Kerze 
zu halten oder eine Fürbitte zu lesen. Einfach in der Sakristei 
Bescheid geben!

Beichtgelegenheit
Wer ein Beichtgespräch möchte, kann gern im Pfarrbüro in 
Wellendingen anrufen (Tel. 07426-1285) bzw. auf dem Anruf-
beantworter eine Nachricht hinterlassen und ich rufe dann 
zurück, um einen Termin für das Beichtgespräch zu verein-
baren. Sie können mir auch eine E-Mail schreiben: rajeshjo-
se.george@drs.de.
Ihr Pfarrvikar
Rajesh Jose George

Neue Leute kennenlernen und gemeinsam den Glauben 
entdecken - Alpha-Kurs in der Seelsorgeeinheit Abba, 
Rottweil
Dass der christliche Glaube ein lebendiger Glaube ist und 
unser ganzes Leben umfasst, haben die Teilnehmer des Al-
phakurses der Seelsorgeeinheit Abba erlebt. Der Alphakurs 
ist ein Glaubenskurs, der sich mit den Kernthemen rund um 
Jesus Christus, dessen Kirche und dem christlichen Glau-
ben beschäftigt. Wer nach dem Sinn des Lebens sucht, ist 
hier richtig.
Zum dritten Mal fand der Kurs nun in der Seelsorgeeinheit 
Abba statt.
Nach einem Infoabend im Januar startete dann der Al-
phakurs im katholischen Gemeindehaus in Zepfenhan. An 
den anschließenden zehn Kursabenden und dem Wochen-
ende waren die Gäste mit dem Team gemeinsam auf Ent-
deckungsreise. Neben Themen wie „Wer ist Jesus?“ oder 
„Was kann mir Gewissheit im Glauben geben?“ gingen wir 
auch Fragen nach wie „Heilt Gott heut noch?“ oder „Warum 
und wie bete ich?“.
An den Alphaabenden herrscht eine lockere und offene At-
mosphäre. Man lernt neue Leute kennen und geht gemein-
sam auf Entdeckungsreise. Nach einem leckeren Abendes-
sen gibt es Lobpreislieder und einen Impuls zum Thema des 
Abends. Danach treffen sich die Gäste in kleinen Gruppen, 
um sich über das Gehörte auszutauschen und Fragen zu 
stellen.

 
 Foto: Alphateam

Das Wochenende in einem Gästehaus auf der Nordalb war 
das Highlight des Kurses. Diplomtheologe Roland Abt führ-
te als Referent die Teilnehmer in das Thema „Wer ist der 
Heilige Geist?“ ein. Neben den Vorträgen, Lobpreis und me-
ditativen Elementen, wurde bei schönem Wetter eine Wan-
derung unternommen. Der gesellige Abend klang mit einem 
Lagerfeuer aus.
Aus dieser mutmachenden Botschaft des Kurses entwickel-
te sich eine Freude und tiefe Verbundenheit unter den Be-
teiligten, sodass am Ende des Kurses klar war, dass man 
diesen Weg in Hauskreisen fortsetzten möchte.
Die Früchte des Kurses sind unter anderem, dass der christ-
liche Glaube erlebbar wurde, die persönliche Beziehung zu 
Jesus erneuert wurde, der Glauben vertieft und gestärkt 
wurde, der Heilige Geist als Kraft des Glaubens und unseres 
Lebens erlebt wurde, eine herzliche Gemeinschaft unterein-
ander gewachsen ist.
Der Alphakurs ist kostenlos und der nächste Alphakurs fin-
det in der Seelsorgeeinheit Abba ab Januar 2025 statt. Nä-
here Infos und Kontakt unter www.se-abba.de/alpha-glau-
benskurs-fuer-sinnsucher

Kindermaiandacht mit Kindersegnung
Zu einer Kinder-Maiandacht lädt das Schönstatt-Zentrum 
Liebfrauenhöhe am Samstag, 11. Mai, ein. Familien mit ih-
ren Kindern, Großeltern und ihre Enkelkinder und alle, die 
Freude am Singen und Beten der Kinder haben, sind herz-
lich willkommen.
Beginn ist um 15:00 Uhr. Für eine kleine Blumenprozession 
können die Kinder eine Blume mitbringen. Am Ende dieser 
Andacht werden die Kinder einzeln gesegnet. Im Anschluss 
werden Kaffee, Kuchen und Apfelsaft angeboten.
Information: 
Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe, Tel. 07457 72-300,
wallfahrt@liebfrauenhoehe.de, www.liebfrauenhoehe.de

Homepage
www.se-abba.de

Evang. Kirchengemeinde
Wellendingen/Wilflingen

Ev. Kirchengemeinde Rottweil
Pfarramt Mitte – Pfarrer Köhrer
Ruhe-Christi-Straße, 21 - 78628 Rottweil
Tel. 0741/175003-11 pfarramt-mitte@ev-kirche-rottweil.de
Gemeindebüro: Sieglinde Bettinger // Mastaneh Nekouzad
Ruhe-Christi-Str. 21 ~ 78628 Rottweil
Tel. 0741/175003-10 
E-Mail: gemeindebuero.rottweil@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-rottweil.de

Samstag, 4. Mai 2024 – Konfirmandenabendmahl
18.00 Uhr  –  Konfirmandenabendmahl aller Gruppen, 
     Predigerkirche
     (Forberg, Güntter, Leibold)
Sonntag, 5. Mai 2024
9.30 Uhr   –  Konfirmation Gruppe Pfarrerin Forberg, 
     Predigerkirche
11.30 Uhr  – Konfirmation Gruppe Pfarrer Leibold, 
     Predigerkirche
Gruppe 2, Pfarrerin Forberg:
Daniel Ackermann, Angelina Arbogast, Alissa Mia Bader, 
David Barth-Barho, Isabel Julian Becker, Philipp Burkard, 
Anna-Julia Bühler, Nika Dettinger, Hannah Mathilda Grimm, 
Melissa Haurich, Lea Jolie Huber, Mia König, Adrian Kriegs-
häuser, Simon Lasarzewski, Jonathan Lutz, Loui Joel Merk-
le, Katja Morlok, Alona Marica Scheer, Luisa Schneider, Mar-
cel Weber, Damian Marek Wenzler
Gruppe 3, Pfarrer Leibold:
Luis Bantle, Nevio Eliah Bantle, Tim Bergstreiser, Annalisa 
Diebold, Tyler Freudenberg, Jason Golstein, Liam Leander 
Green, Nick Ivanenko, Teresa Julian Hetzel, Chiara Sophie 
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Klöhn, Leon Benedikt Kopf, Andreas Odnoralenko, Nico 
Ohnmacht, Xenia Maxima Schmidt, Emma Schwarz, Jonah 
Semmelrodt, Leon Singer, Niklas Scholz, Selina Trüber, Ale-
xander Truong, Sofia Wolf
Donnerstag, 9. Mai – Christi Himmelfahrt
9.30 Uhr   –  Konfirmation Gruppe Güntter
Gruppe 3, Pfarrer Güntter:
Julian Balko, Hannes Deiber, Jaron Eints, Matthias Ehret, 
Mia Mailin Engel, Lysander Engisch, Pia Linnea Heß, Xaver 
Jauch, Raphael Kieninger, Alina Koop, Josefin Kübler, Erik 
Lan, Maximilian Daniel Mauch, Vencent Oder, Sofia Riemer, 
Karla Stephan, Leo Stolch, Alexander Winterholler, Emilia 
Wiljotti

Wir wünschen zum Fest der Konfirmation allen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottes Segen.

Verband Katholisches Landvolk e.V.

Pilgerreise mit dem Bus nach Lourdes  
vom 5.-12. Juni 2024
Der Verband Katholisches Landvolk und die Diözesanpilger-
stelle laden ein, den wunderschönen Wallfahrtsort an den 
Ausläufern der Pyrenäen kennenzulernen. Lourdes ist immer 
eine Reise wert.
Unsere Busreise führt auf dem Hin- und Rückweg zu geist-
lich bedeutsamen Orten. In Ars lebte der heilige Pfarrer von 
Ars, Jean-Marie Vianney, in Nevers begegnen wir der hei-
ligen Bernadette, die dort auch begraben ist. Die reizvolle 
südfranzösische Landschaft tut ein Übriges, um diese Wall-
fahrt zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen. In 
Lourdes selbst ist genügend Zeit für das dortige Pilgerpro-
gramm.
Begleitet wird die Fahrt von Pfarrer Paul Notz (VKL-Präses) 
und Frau Edith Metzger aus Donzdorf.
Kosten: 1.120 €/Person im DZ, 220 € Einzelzimmer-Zuschlag
Nähere Informationen und Anmeldung bei der Diözesanpil-
gerstelle, Strombergstr. 11, 70188 Stuttgart, Internet: www.
pilgerstelle-rs.de, Tel. 0711 2633-1233; E-Mail: pilgerstelle@
caritas-dicvrs.de

Vereinsmitteilungen

DRK Ortsverein Wellendingen

Herzliche Einladung zum Fachvortrag Neurologie
Der DRK Ortsverein Wellendingen lädt herzlich zu einem 
Fachvortrag über Neurologie ein, der sich insbesondere 
dem Thema „Schlaganfall erkennen und richtig handeln“ 
widmet. Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 28. Mai, 
um 19 Uhr im Bürgerhaus Wellendingen statt.
Der Neurologe Dr. Maxime Blottiere wird als Referent durch 
den Abend führen. Ein Schlaganfall kann jeden treffen und 
jede Sekunde zählt, um richtig zu handeln. Daher ist es von 
großer Bedeutung, die Anzeichen eines Schlaganfalls zu er-
kennen und entsprechend zu handeln.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich über dieses 
wichtige Thema zu informieren.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und einen infor-
mativen Abend.
Ihr DRK Ortsverein Wellendingen
www.drk-wellendingen.de

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Wellendingen

Vorschau Mai
Wir verschieben unsere am 1. Mai geplante Wanderung auf 
den 9. Mai !!!

09.05.2024 - Wanderung zum Lembergturm - Jubiläum
Wir beteiligen uns an der Sternwanderung zum 125-jährigen 
Jubiläum des Lembergturmes.
Variante 1:   Treffpunkt um 12.00 Uhr beim Parkplatz (Gos-

heim), Gehzeit ca. 30 Minuten
Variante 2:   Treffpunkt um 11.30 Uhr beim Wanderpark-

platz Schörzinger Albvereinshütte, Gehzeit ca. 
1 Stunde

Variante 3:   Treffpunkt Rathausplatz um 10.00 Uhr, Gehzeit 
ca. 2 Stunden, ca. 500 Höhenmeter.

16.05.24 Nachmittagswanderung - Rund um die Erlen-
mühle
Die Gehzeit beträgt zwischen eineinhalb und zwei Stunden. 
Treffpunkt um 14 Uhr am Rathaus. Feste Schuhe und Stö-
cke werden empfohlen. Eine Schlusseinkehr ist geplant. 
Wanderführer Waldemar.
20.05.2024 - (Terminänderung, Pfingstmontag) Lauter-
bacher Hochtalrunde,
Der Start ist beim Gedächtnishaus auf dem Fohrenbühl. Wir 
wandern durch das Sulzbachtal, an der Mooswaldmühle 
und am Kapfhäusle vorbei.
Streckenlänge ca. 10,5 Kilometer, 200 Höhenmeter, Gehzeit 
ca. 3 Stunden. Treffpunkt 11.00 Uhr auf dem Rathausplatz. 
Wir fahren mit eigenem Pkw.

Radfahrerverein "Edelweiss"
1906 e.V. Wellendingen
www.rv-wellendingen.de

Württembergische Meisterschaft im Einrad Freestyle: 
Talente auf dem Einrad begeistern Publikum
Am Samstag, dem 20. April 2024, wurde Deißlingen zum 
Schauplatz einer gelungenen Veranstaltung: Die Württem-
bergische Meisterschaft und der Edelweiß Cup im Einrad 
Freestyle fanden statt, ausgerichtet vom RV Wellendingen.
Die Wettkämpfe umfassten Einzelküren, Paarküren, Klein-
gruppen- und Großgruppenküren, wobei eine zwölfköpfige 
Jury die Leistungen bewertet haben.
Als gastgebender Verein freuten wir uns nicht nur über das 
Ausrichten dieser Veranstaltung, sondern auch über die 
tollen sportlichen Erfolge unserer Fahrer*innen. Besonders 
erfreulich waren die Leistungen u.a. von Colin Blache, der 
sich den Titel des Württembergischen Meisters in der Kate-
gorie Junior Expert männl. sicherte, sowie von Jolina Grie-
ßer, die den Titel der Württembergischen Vitzemeisterin in 
der Einzelkür weiblich Expert gewann. Auch die Großgruppe 
„Power of Anubis“ des RV Wellendingen, zeigte eine heraus-
ragende Leistung und wurde ebenfalls mit dem Württember-
gischen Meistertitel belohnt.
Insgesamt konnten wir 2 Württembergische Meistertitel und 
2 Vizemeistertitel einfahren.

Ergebnisse Edelweiß-Cup (Nachwuch-Cup):
Sarah Skarlatoudis, EK weibl. U11  Platz 3
Lena Schmid, EK weibl. U11  Platz 4
Thea Albrecht, EK weibl. U15  Platz 3
Sophia Sultanova, EK weibl. U15  Platz 5
Jule Götz, EKweibl. U15  Platz 4
Käthe Albrecht / Marie Schneider, PK U10  Platz 2
Sarah Skarlatoudis / Lena Schmid, PK U11  Platz 1
Lia Skarlatoudis / Sophia Sultanova, PK U15  Platz 2

Ergebnisse Württembergische Meisterschaft Vorläufe:
Enya Habel, EK weibl. U13  Platz 4
Lilly Habel, EK weibl. U15  Platz 3
Jolina Grießer, EK weibl. U22  Platz 1
Svenja Grießer, EK weibl. U25  Platz 3
Thea Albrecht / Jule Götz, PK U15  Platz 2
Lilly Habel / Maja Habel, PK U19  Platz 1
Jolina Grießer / Svenja Grießer, PK U25  Platz 3

Ergebnisse Württembergische Meisterschaft Finale:
Colin Blache, EK männl. Junior Expert  Platz 1
Enya Habel, EK weibl. Junior Expert  Platz 5
Lilly Habel, EK weibl. Junior Expert  Platz 7
Jolina Grießer, EK weibl. Expert  Platz 2
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Svenja Grießer, EK weibl. Expert  Platz 6
Jule Götz / Thea Albrecht, PK Junior Expert  Platz 3
Lilly Habel / Maja Habel, PK Expert  Platz 4
Jolina Grießer / Svenja Grießer, PK Expert  Platz 3
Kleingruppe, 5 Fahrer, Junior Expert „Astronauten“  
 Platz 4
Kleingruppe, 4 Fahrer, Junior Expert „Im Orient“  Platz 3
Kleingruppe, 5 Fahrer, Expert „Descandants“  Platz 2
Großgruppe, 10 Fahrer, Expert „Power of Anubis“  Platz 1
Wir gratulieren allen Fahrer*innen zu ihren Platzierungen.
Insgesamt nahmen 80 Einrad-Sportler*innen aus 8 Vereinen 
an diesem Wettkampf teil. Begleitet wurden sie von rund 
150 Zuschauer*innen, die gespannt die einzelnen Diszipli-
nen verfolgten. Ein herzlicher Dank geht an alle Helfer, die 
zum reibungslosen Ablauf beigetragen haben, sei es beim 
Auf– und Abbau, in der Küche, in der Jury oder anderweitig.
Wir sind sehr stolz auf unsere Fahrer*innen und freuen uns 
bereits auf die kommenden Wettkämpfe, darunter der Pan-
da-Cup in Kronau, Ende April und die Baden-Württembergi-
sche Meisterschaft Mitte Juni in Schorndorf.
Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Sponsoren, deren 
Unterstützung entscheidend dazu beitrug, dass ein solcher 
Wettkampf überhaupt möglich wurde.
Trainerteam Einrad

 
WüM_2024 Foto: RV Wellendingen

Sportclub
Wellendingen 1928 e.V.
www.sc-wellendingen.de

ELFMETERTURNIER UND VATERTAGSTREFF
Am Mittwoch, dem 8. Mai 2024, veranstaltet der Förder-
verein des SC Wellendingen wieder sein schon traditionel-
les Elfmeterturnier. Natürlich gibt es wieder die Wössner 
Schnapsbar, DJ NIK wird für Euch auflegen und in diesem 
Jahr bieten wir auch leckere Bowle an.
Am Donnerstag, dem 9. Mai 2024, „Vatertag“, laden wir alle 
Wanderer, Radfahrer und Gäste auf unser Sportgelände ein. 
Zum Mittagessen bieten wir Schnitzel mit Pommes und Sa-
lat sowie Currywurst und Rote Wurst. Natürlich werden auch 
wieder leckere Kuchen und Kaffee angeboten.
Wir freuen uns auf viele Gäste aus nah und fern.
Für den Aufbau am Freitag, dem 3. Mai, ab 16 Uhr, und 
Samstag, dem 4. Mai, ab 9 Uhr, sowie für den Abbau/ Auf-
räumarbeiten am Freitag, dem 10. Mai, ab 9 Uhr, würden wir 
uns über tatkräftige Unterstützung aus den Reihen unserer 
Mitglieder freuen.
Gerne nehmen wir auch die Mithilfe über unser 2-tägiges 
Fest von unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern an. 
Sei es im Bierwagen, zum Spülen, für Kuchenspenden oder 
um Salate vorzubereiten … für jede Hilfe sind wir sehr dank-
bar. Meldet Euch einfach bei Katja Breitenbauch unter 0173-
1848938.

 
Elfmeterturnier 2024  Plakat: Verein

Wichtiger Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen und im Hinblick auf die am fol-
genden Wochenende stattfindenden Jugend-Spieltage 
werden wir unsere Getränke am Mittwochabend (Elfme-
terturnier), wie im vergangenen Jahr, in wiederverwend-
baren Plastikbechern ausschenken. Beim Vatertagsfest 
erfolgt der Ausschank in Glasbehältnissen. Gerne befül-
len wir auch mitgebrachte Gläser.
Wir bitten unsere Gäste um Verständnis!

Altpapiersammlung des SCW
Am kommenden Samstag, 4. Mai 2024, steht auf dem Park-
platz beim Kinderzentrum von 10 bis 12:30 Uhr wiederum 
ein Großcontainer zur Altpapiersammlung bereit. Unsere 
Aktiven freuen sich über viele Anlieferer und sind beim Ent-
laden von Fahrzeugen gerne behilflich.

Das Sportprogramm dieser Woche
Donnerstag, 2. Mai 2024
D1-Jgd. SGM Wellendingen – Tuttlingen
Beginn 18:30 Uhr.
Freitag, 3. Mai 2024
E2-Jgd. Wellendingen II – Rötenberg II
Beginn 17:30 Uhr.
E1-Jgd. Wellendingen – Rötenberg
Beginn 18:30 Uhr.
Samstag, 4. Mai 2024
D2-Jgd. SGM Dietingen – SGM Wellendingen II
Beginn 11 Uhr.
A-Jgd. SGM Frittlingen – Tuttlingen
Beginn 16:45 Uhr.
Sonntag, 5. Mai 2024
B-Jgd. Villingendorf – SGM Aldingen
Beginn 10:30 Uhr.
Aktive – 24. Rundenspiel
SV Egesheim – SC Wellendingen
Beginn 15 Uhr.
Zu diesen Spielen sind alle Fußballfreunde herzlich einge-
laden.

Termine im Mai 2024
08.05.24  Elfmeterturnier in Wellendingen
09.05.24  Vatertagstreff Sportgelände Ziegelhütte
11.05.24  D2-Jgd.  SGM Wellendingen II – Schörzingen
11.05.24  Bambini –  Spieltag in Wellendingen
11.05.24  F-Jgd. –  Spieltag in Wellendingen
11.05.24  D1-Jgd.  Ob. Donautal II – SGM Wellendingen I
11.05.24  C-Jgd.   SGM Wellendingen – 
      FSV Schwenningen
12.05.24  B-Jgd.  TSV Frommern – SGM Aldingen
12.05.24  Aktive  Wellendingen – FSV Schwenningen
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13.05.24  E2-Jgd.  Wellendingen II – BSV Schwenningen II
13.05.24  E1-Jgd.  Wellendingen – BSV Schwenningen
17.05.24  Senioren  Wellendingen – BSV Schwenningen
18.05.24  Aktive  Frittlg./Wilfling. – SC Wellendingen
18.05.24  Senioren  Bösing./Beffend. – Wellendingen
25.05.24  C-Jgd.  Lauterbach – SGM Wellendingen
26.05.24  Aktive  Wellendingen – Deiling./Delkh.

Öffnungszeiten Sportheim
Mittwoch bis Samstag 15 – 22 Uhr
Sonntag     10 – 22 Uhr
Montag und Dienstag  Ruhetag
Weitere Öffnungszeiten nach Absprache.
Genießen Sie in gemütlicher Atmosphäre unsere frisch ge-
backenen Kuchen und Speisen von unserer schwäbischen 
Vesperkarte.
Reservierung unter WhatsApp oder Anruf unter 0176 
42679010 beim Wirtsteam Marion, Robin, Jenny und Uli.
Am Freitag, dem 3. Mai, bleibt der Innenbereich des Sport-
heims aufgrund des Trainerseminars geschlossen. Sehr ger-
ne bewirten wir unsere Gäste auf unserer schönen Terrasse.
Am Sonntag, dem 5. Mai, um 16.00 Uhr singen wir wieder 
mit Valentin die schönsten Frühlingslieder.

Ergebnisse vom Wochenende
E2-Jgd.  Wellendingen II – Beffendorf II  2:2
E1-Jgd.  Wellendingen – Beffendorf  6:5
Senioren  Wellendingen – FSV Schwenningen  verlegt
D2-Jgd.  SGM Wellendingen II – Ob Donautal  2:1
D1-Jgd.  Wehingen II – SGM Wellendingen I  0:3
C-Jgd.  SGM Wellendingen – SGM Irsl./Schlichem  6:1
A-Jgd.  SGM Hardt - SGM Frittlingen  1:1
B-Jgd.  SGM Aldingen – Spaichingen  1:4
Aktive  SC Wellendingen – Irnd./Bärenthal  5:2

Spielberichte
Aktive  
SC Wellendingen – SGM Irndorf/Bärenthal   5:2 (1:1)
In einem hart umkämpften Abstiegsduell behielt Wellen-
dingen verdient die Oberhand. Über die gesamte Spielzeit 
war Wellendingen leicht überlegen, musste dennoch in der 
28. Minute mit der ersten Gästechance das 0:1 hinnehmen. 
Doch in der 44. Minute konnte Sascha Bader mit einem 
Volleyschuss aus 20 Metern zum 1:1 Halbzeitstand ausglei-
chen. In der 53. Minute brachte Philip Haller Wellendingen 
mit 2:1 in Führung, musste jedoch vier Zeigerumdrehungen 
später den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Wellendingen dräng-
te nun vehement aufs Tempo und belohnte sich in der 83. 
Minute durch Niklas Hafner mit dem 3:2. Nur eine Minute 
später erreichte ein Pass in den freien Raum Richard Titer 
der dann auf 4:2 erhöhte. Nur zwei Minuten später machte 
Niklas Hafner mit seinem zweiten Treffer zum 5:2 alles klar.

F-Jgd. – 1. Spieltag in Seedorf
Unsere F-Jugend war am Samstag beim WFV-Spieltag in 
Seedorf im Einsatz.

Mit 2 motivierten Mannschaften konnte man bei herrlichem 
Wetter insgesamt vier Niederlagen, ein Unentschieden und 
fünf Siege erreichen. Der Spaß stand wie immer im Vorder-
grund und auch gegen starke Gegner machten unsere Kin-
der eine sehr gute Figur.
Es spielten (Tore): Moritz Höfler (1), Jonah Skarlatoudis(1), 
Johannes Schmeh (2), Sara Naijf, Renas Naijf (4), Lionel Leku 
(3), Nelio Ruggia (2), Timur Fjodorovs (2), Toni Weinmann, 
Milo Hafner (1), Isabella Laboranowits (4), Julius Schneider, 
Noah Schmid.

 
F-Jgd. in Seedorf  Foto: N. Skarlatoudis

Bambini-Spieltag in Dürbheim

Am Wochenende waren unsere Jüngsten beim Staffelspiel-
tag in Dürbheim zu Gast. Bei super Wetter zeigten sich die 
Kinder von ihrer besten Seite und tollem Einsatz. Mit viel 
Freude und Spaß wurden die meisten Spiele mit vielen Toren 
erfolgreich absolviert. Für unsere Bambinis spielten:
Stehend von links: Adnan, Theo, Kerim, Koray, Nico;
Kniend von links: Noah, Mio, Max, Luca, Raman.

E-Mail an den Vorstand: 
katja.breitenbauch-scw@gmx.de
Spendenkonto: IBAN DE08 6429 0120 0062 1210 14
Weitere Infos im Internet: 
www.sc-wellendingen.jimdo.coms
Die Vorstandschaft

TV - Tennisverein
Wellendingen e.V.

Jahreshauptversammlung des Tennisvereins am 17.05.24
Liebe Mitglieder, liebe Gäste,
am Freitag, den 17.05.2024 findet um 19 Uhr unsere diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung, in unserem Tennisheim statt.
Alle Mitglieder, sowie alle Einwohner der Gesamtgemeinde 
sind hierzu recht herzlich eingeladen.

Bewirtung des Tennisheims
Liebe Gäste, liebe Mitglieder,
ab heute ist unser Tennisheim wieder, wie gewohnt donners-
tags, für euch geöffnet.
Heute werdet ihr ab 18 Uhr von Nicole Friesch bewirtet.
Kommt zahlreich vorbei, wir freuen uns auf euch!
Hinweis: Kommenden Donnerstag (Christi Himmelfahrt) 
bleibt unser Tennisheim geschlossen.
Am 16.05. haben wir geöffnet, dann freuen sich Gerd Peter 
und Lars Hofmann darauf, euch zu bewirten!

TTC - Tischtennisclub
Wellendingen

Vatertagswanderung TTC
Zur diesjährigen Vatertagswanderung am 9. Mai möchten 
wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins recht 
herzlich einladen.
Treffpunkt und Abmarsch ist um 9:30 Uhr am Rathaus in 
Wellendingen.
Gez.
der Schriftführer

Freiwillige Feuerwehr
Abt. Wilflingen

Der nächste Übungsdienst
findet am Mittwoch, den 08.05.2024, um 19:30 Uhr am 
Feuerwehrhaus statt.
Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Abt. Kommandant
Tobias Bucher

 
Unsere Bambinis  Foto: A. Hahn
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Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Wilflingen

Anmeldeschluss Bergwanderung 2024
Die diesjährige Bergwanderung findet vom 31. August - 01. 
September statt. Anbei weitere Details zur Wanderung:
Am Samstag, dem 31. August, führt uns der Aufstieg von 
der Talstation über die Oberstiegalpe zur Falkenhütte. Von 
dort aus führt uns der Einegundkopf, Hohenfluhalpkopf und 
der Seelekopf in Richtung Hochgratgipfel. Nachdem wir die-
sen erklommen haben, führt uns der Weg zurück zum Stauf-
nerhaus, wo wir unser Quartier beziehen und den Abend 
gemeinsam ausklingen lassen werden.
Am Sonntag, dem 01. September, starten wir unsere Wan-
derung wieder in Richtung Hochgratgipfel, von wo aus wir 
einen Teil der Nagelfluhkette bis zum Buralpkopf absolvieren 
werden. Nach einer Stärkung auf 1.700 m begeben wir uns 
zurück zur Hochgratbahn mit anschließender Talfahrt. Der 
Preis für die Talfahrt beläuft sich auf 15,30 EUR pro Person. 
Angekommen am Parkplatz treten wir die Rückreise zu einer 
gemeinsamen Einkehr an.
Beide Wanderungen belaufen sich auf ca. 10 - 15 km. Des 
Weiteren sollte auf sicheres Schuhwerk und Wanderstö-
cke geachtet werden sowie ausreichend Trinken.
Es gibt noch freie Plätze, Anmeldung über albverein.wilf-
lingen@gmail.com, Bezahlung über unseren Kassierer And-
reas Vaas, Karpfenstraße 14, 78669 Wilflingen. Eine Anmel-
dung ist nur mit Bezahlung verbindlich.
Die Kosten belaufen sich für das Mehrbettzimmer für Nicht-
mitglieder auf 37 EUR, für DAV-Mitglieder auf 25 EUR. Für 
das Matratzenlager fallen für Nichtmitglieder 27 EUR an, für 
DAV-Mitglieder 15 EUR.
Der Anmeldeschluss ist am 15.05.2024.
Mit freundlichen Wandergrüßen
Die Vorstandschaft

Sternwanderung zum Lemberg
Zum 125-jährigen Jubiläum des Lembergturms findet am 
Donnerstag, den 09. Mai 2024, eine Sternwanderung statt. 
Interessierte Wanderfreunde treffen sich an diesem Tag um 
10.00 Uhr am Hohnerplatz, um gemeinsam auf den Lem-
berg zu wandern. Auf dem Rückweg besuchen wir den Va-
tertagshock der Narrenzunft Wilflingen.
Auf euer Kommen freut sich der Albverein Wilflingen.
Mit freundlichen Wandergrüßen
Die Vorstandschaft

Vorschau Wanderung am 19.05.2024
Terminvorschau:
• Wanderung am 19.05.2024 in der Nähe von Rottweil. 

Weitere Infos hierzu folgen.

Seniorenwandergruppe
Unsere nächste Wanderung findet am Mittwoch, dem 15. 
Mai, statt.
Alle Wanderfreudigen treffen sich um 13:30 Uhr an der Kro-
ne, Nichtwanderer ab 15:00 Uhr in der Krone.
Bitte alle, die an der Wanderung bzw. Einkehr nicht teilneh-
men, rechtzeitig (3 Tage vorher) bei Roland abmelden, 
Tel. 2333.
Mit freundlichem Gruß
Roland

Sportverein
VfR Wilflingen 1930 e.V.
www.vfr-wilflingen.de
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Öffnungszeiten Sportheim
Samstag, 04.05.2024,  ab 15:00 Uhr
Sonntag, 05.05.2024,  10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch, 08.05.2024,  ab 15:00 Uhr

Das Sportheim öffnet jeden 1. Mittwoch im Monat.
Unser nächster Termin ist am 08.05.2024.
Im Angebot stehen:
Kaffee und Kuchen
Fleischkäsewecken

 
 Plakat: VfR

Ergebnisse der vergangenen Woche
Aktive
Rundenspiele
FSV Denkingen II – SGM Frittlingen/Wilflingen II  4:0
SV Deilingen-Delkhofen – SGM Frittlingen/Wilflingen  4:2
Tore: Marco Hermle, Dragan Karanov

Spiele in der kommenden Woche
Aktive
Rundenspiele
Donnerstag, 02.05.2024, 18:30 Uhr in Wilflingen
SGM Frittlingen/Wilflingen II – SV Herrenzimmern II
Sonntag, 05.05.2024, 13:00 Uhr in Frittlingen
SGM Frittlingen/Wilflingen II – FC Suebia Rottweil II
Sonntag, 05.05.2024, 15:00 Uhr in Frittlingen
SGM Frittlingen/Wilflingen – FV Fatih Spor Spaichingen
Die Vorstandschaft
www.vfr-wilflingen.de

Jugend

Turnen

ACHTUNG!!!
Wir suchen dringend Übungsleiter/innen, besonders für die 
Gruppen Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen und Jugendtur-
nen. Hier gerne auch Jugendliche ab 14 Jahren.
Bei Interesse bitte bei Hanna Aicher melden!

Neu! Neu! Neu!
Der VfR Wilflingen erweitert sein Sportangebot. Ab sofort 
sind folgende Übungsstunden im Programm:

Fit mit Baby
Für Frauen mit oder ohne Kind. Kinder von 0 bis 3 Jahre 
können gerne mitgebracht werden. Die Übungsstunden fin-
den immer mittwochs von 09:00 bis 10:00 Uhr in der Lem-
berghalle statt.
Übungsleiterin: Alejandra Leibold
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Zumbini
Für Kinder von 0 bis 4 Jahre mit einem Elternteil. Die Übungs-
stunden finden immer donnerstags von 15:00 bis 15:30 Uhr 
in der Lemberghalle statt.
Übungsleiterin: Alejandra Leibold

Kreativer Kindertanz
Für Kinder von 4 bis 7 Jahre. Die Übungsstunden finden im-
mer donnerstags von 15:45 bis 16:30 Uhr in der Lemberg-
halle statt.
Übungsleiterinnen: Jennifer Bucher und Alejandra Leibold

Fußball
Ergebnisse der vergangenen Woche
Rundenspiele
A-Junioren
SGM Hardt – SGM Frittlingen  1:1
B-Junioren
SGM Aldingen – SV Spaichingen  1:4
C-Junioren
SGM Wellendingen – SGM Irslingen  6:1
D1-Junioren
SGM Wehingen II – SGM Wellendingen  0:3
D2-Junioren
SGM Wellendingen II – JFV Oberes Donautal  2:1
F-Junioren

Erster WFV-Rundenspieltag in Böhringen
Am Samstag startete die WFV-Frühjahrrunde bei herrlichem 
Frühlingswetter in Böhringen. Unsere Mannschaft absolvier-
te insgesamt vier Spiele. In den ersten beiden Partien zeig-
ten wir eine Überlegenheit, doch die Jungs mussten am ei-
genen Leib erfahren, wie ein Spiel verlaufen kann, wenn man 
die Tore nicht macht. Im dritten Spiel trafen wir nochmals auf 
den FV 08 Rottweil und konnten nach einer frühen Führung 
das Spiel unter Kontrolle halten und den Sieg erringen.
Zum Abschluss mussten wir gegen die beste Mannschaft 
an diesem Tag, den TSV Böhringen eine Niederlage hinneh-
men. Der nächste Spieltag steigt in 2 Wochen am 11. Mai in 
Wellendingen.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
FV 08 Rottweil: VfR Wilflingen  1:0
VfR Wilflingen : SV Irslingen  1:2
Tor: Jan Podsudko
FV 08 Rottweil : VfR Wilflingen  0:1
Tor: Thiago Tümpel
VfR Wilflingen : TSV Böhringen  0:5
Es spielten:
Lenn Götz (Torwart), Jona Hafner, Luis Tomé, Jonas Fußn-
egger, Tim Podsudko, Jan Podsudko, Sydney Tschernich, 
Sethyden Dol, Simon Angst und Thiago Tümpel

 
 Foto: VfR

Spiele in der kommenden Woche
Rundenspiele
A-Junioren
Samstag, 04.05.2024, 16:45 Uhr in Frittlingen
SGM Frittlingen – SC 04 Tuttlingen
B-Junioren
Sonntag, 05.05.2024, 10:30 Uhr in Villingendorf
SGM Villingendorf – SGM Aldingen

Mittwoch, 08.05.2024, 19:00 Uhr in Heinstetten
SGM Heinstetten – SGM Aldingen
D1-Junioren
Donnerstag, 02.05.2024, 18:30 Uhr in Wellendingen
SGM Wellendingen – SC 04 Tuttlingen
D2-Junioren
Samstag, 04.05.2024, 11:00 Uhr in Dietingen
SGM Dietingen – SGM Wellendingen II
VfR Jugend

Sonstige Mitteilungen

Absage Vatertagshock im Bergenwald
Aufgrund eines Todesfalls wird der Vatertagshock in Fritt-
lingen am 09.05.2024 abgesagt.
Wir bitten um Beachtung.

Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Freilichtmuseum läutet Frühling ein
Kurse und spannende Führungen zum Auftakt des Won-
nemonats Mai
Neuhausen ob Eck. Irgendwann – so die Hoffnung – steht der 
Frühling tatsächlich vor der Tür. Das Freilichtmuseum Neu-
hausen ob Eck begrüßt ihn gleich mit mehreren frühlingshaf-
ten Veranstaltungen und Kursen zwischen Mittwoch, 1. Mai, 
und Sonntag, 5. Mai. Die Bandbreite reicht von Frühlingslie-
der singen über Vogelstimmen lauschen, einem Schmiede-
kurs für Kinder bis hin zur Kraft der Frühlingskräuter. Natür-
lich finden auch einige interessante Themenführungen statt. 
Weitere Infos und Angaben zu den Preisen der Angebote 
finden sich unter https://freilichtmuseum-neuhausen.de/
Programm/Veranstaltungen/.

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Ei-Butter-Sauce zu Spargel
Diese Sauce zu Spargel glänzt mit einem hartgekochten Ei und 
Butter. Ein Ei pro Person ist auch eine gute Eiweißquelle, wenn es 
Spargel und Kartoffeln gibt.
Portionen: 2
Zubereitungszeit: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Stefanie Ackermann

Zutaten
Für die Sauce:
• 2 hartgekochte Eier
• 50 g Butter
• 0,25 Bund Petersilie, gehackt
• etwas Salz
• etwas Pfeffer

Zubereitung
1. Eier pellen und hacken. Petersilie waschen, trocken schütteln 

und fein hacken.
2. Butter in einer Pfanne schmelzen und leicht goldbraun wer-

den lassen.
3. Vom Herd nehmen, Eier und Petersilie zugeben und unterrüh-

ren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR


